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Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch 

Ämtern zu verwenden.

werden.

 –

 –
Form erteilt.

geahndet werden.

die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

arbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. 

Zur Durchführung der Erhebung übermitteln die Träger der öffentlichen und 

erforderlichen Anschriften der übrigen Auskunftspflichtigen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter https://www.
statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

 –
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 

 –

https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

dung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
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die erhobenen Einzeldaten auf Anforderung an das Statistische Bundesamt.

Jugendamtsbezirks veröffentlicht werden.

Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. 

Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet wer-

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 

werden.

erhalten.

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung

die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden 

Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerk-

der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

dung der in die Erhebung einbezogenen Einrichtungen sowie der rationellen 
Aufbereitung der Erhebung. Sie besteht aus einem Regionalschlüssel für das 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde

 –
 –
 –
 –

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 

widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
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tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.


